Fortbildungsordnung

der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

für die Aufstiegs-Fortbildung von

Zahnmedizinischen Fachangestellten

zur Zahnmedizinischen Verwaltungsassistentin und

zum Zahnmedizinischen Verwaltungsassistenten

(ZMV-Fortbildungsordnung)
vom 27. Januar 2006
Auf Grund von §§ 54 Satz 2; 79 Abs. 4 in Verbindung mit § 71 Abs. 6 Berufsbil​dungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I, S. 931 ff.) und § 4 Abs. 1 Nr. 9 des Heilberufe-Kammergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1995 (GBl. S. 314), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober 2007 (GBl. BW S. 314), hat, mit Zustimmung des Berufsbildungsausschusses der Landeszahnärzte​kammer Baden-Württemberg vom 20. Oktober 2005, die Vertreterversammlung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg am 2. Dezember 2005 folgende Fort​bildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg für die Aufstiegs-Fortbildung von Zahnmedizinischen Fachangestellten zur Zahnmedizinischen Ver​waltungs-assistentin und zum Zahnmedizinischen Verwaltungsassistenten beschlos​sen:

§ 1

Ziel der Fortbildung

(1)
Die Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin oder der Zahnmedizinische Verwal​tungs-assistent (ZMV) ist eine qualifizierte Mitarbeiterin oder ein qualifizierter Mitarbei​ter, die oder der befähigt ist, in der freien Praxis einer niedergelassenen  Zahnärztin oder eines niedergelassenen Zahnarztes Tätigkeiten der gesamten Verwaltungsar​beit durchzuführen. Die Fortbildung zur Zahnmedizinischen Verwaltungsassistentin oder zum Zahnmedizinischen Verwaltungsassistenten hat die verantwortliche Be​herrschung von Vorgängen im administrativen Bereich der Zahnarztpraxis zum Ziel, um die Zahnärztin oder den Zahnarzt sachkundig und verantwortlich zu entlasten.

(2)
Die Fortbildung ist ausgerichtet auf eine Tätigkeit in der freien Praxis einer niederge​lassenen Zahnärztin oder eines niedergelassenen Zahnarztes und in Zentren für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

§ 2

Zulassungskriterien, Anmeldung

(1) 
Die Fortbildung zur Zahnmedizinischen Verwaltungsassistentin oder zum Zahnmedi​zinischen Verwaltungsassistenten kann beginnen, wer

1.
die Abschlussprüfung als Zahnmediz​inische Fachangestellte oder Zahnmedizinischer Fachangestellter bzw. Zahnarzthelferin oder Zahnarzthelfer bestanden hat und

2.
den Kursteil III: „Praxisverwaltung“ nach der Fortbildungsordnung der Landes​zahnärzte-kammer Baden-Württemberg für Zahnmedizinische Fachangestellte zur Erlangung des fachkundlichen Nachweises in der jeweils geltenden Fassung erfolgreich absolviert hat.

(2)
Die Anmeldung hat schriftlich unter Beifügung beglaubigter Fotokopien und Bescheinigungen unter Beachtung der Anmeldefristen zu erfolgen.
§ 3

Bildungsstätte
Die Absolvierung des ZMV-Aufbaukurses ist nur an von der Landeszahnärztekam​mer Baden-Württemberg anerkannten Instituten oder Fortbildungseinrichtungen möglich.

§ 4

Dauer
Der ZMV-Aufbaukurs ist in seiner Struktur als kompetenzfördernder Lernprozess ausgerichtet, erfolgt in Form der Baustein-Fortbildung und umfasst mindes​tens 400 Stunden in sechs Unterrichtsblöcken zu je 60 Stunden sowie 2 Praktikums​blöcken in der Zahnarztpraxis.

§ 5

Handlungs- und Kompetenzfelder

Im Rahmen des ZMV-Aufbaukurses werden die für die Tätigkeit als ZMV erforder​lichen Kompetenzen und Qualifikationen vermittelt. Die Unterrichtung erstreckt sich dabei insbesondere auf folgende Bereiche:

1.
Abrechnungswesen

· Gesetzliche Grundlagen und vertragliche Bestimmungen

· Ab- und Berechnung aller zahnärztlichen und labortechnischen Leistungen

2.
Praxisorganisation und -management

· Aufgaben und  Ziele sowie Verfahrens- und Lösungsansätze zur rationellen Arbeitsbewältigung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen in Bezug auf Praxis, Mitarbeiter und Patienten

· Arbeitsraumgestaltung unter ergonomischen Gesichtspunkten

· Praxisvorschriften zur strukturellen Qualitätspflege

· Organisationsgrundsätze

· Dokumentation und Archivierung

· Personaleinsatzplanung

· Interner und externer Informationsaustausch

· Kommunikation mit den Patienten

· Verhalten am Telefon

· Schriftliche Kommunikation

· Kommunikation mit dem Labor

· Termin- und Bestellsysteme

· Freiberufliches Marketing

· Grundlagen für die Zahnarztpraxis

· Marketing- inkl. Behandlungskonzept

· Praxisphilosophie/Corporate Identity

· Erscheinungsbild der Praxis

· Patientenbetreuung

· Servicemanagement

· Qualitätsmanagement(systeme)

· Controlling

3.
Rechts- und Wirtschaftskunde

· Allgemeine Rechtsbegriffe

· Gesetze und Verordnungen in der Zahnarztpraxis

· Arbeitsrecht und Arbeitsschutzbestimmungen

· Schuldrecht

· Abgrenzung zwischen Sozial- und Privatversicherungen

· Grundlagen der Besteuerung in einer Zahnarztpraxis

· Führung von Lohn- und Gehaltskonten

· Zahlungsverkehr

· Rechnungs- und Mahnwesen

4.
Informations- und Kommunikationstechnologie

· Anwendung verschiedener Betriebssysteme und Verwaltungsprogramme

· Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherung

· Virensicherungsprogramme

· Prinzipien der Datensicherung

· Sicherung auf Datenträgern

· Sicherungskopien

· Installieren von Programmen

· Datenaustausch mit Hilfe der Zwischenablage

· Verwalten von Festplatte und Diskette

· Textverarbeitungsprogramme

· Die Benutzeroberfläche von Textverarbeitungsprogrammen

· Text- und Absatzformatierung

· Layoutkontrolle und Drucken

· Automatisierte Text-Bausteine und Formatvorlagen/Serienbriefe

· Tabellen/Diagramme

· Tabellenkalkulation

· Tabellen, Grafiken und Diagramme erstellen

· Spezielle Funktionen, Analyse-Methoden

· Grundlegende Makrobefehle/Aufbau und Einsatz von Makros

· Präsentationstechniken

· Strukturierung, Planung und Erstellung von Präsentationen

· Vortragsgestaltung

· Einsatz von Internet und Intranet

· PC-Ausstattung und Internet-Zugang

· Systematisches Suchen und Finden im Internet

· Laden von Software aus dem Internet

· Umgang mit E-Mail

· Homepage der zahnärztlichen Körperschaften

· Praxiskommunikations- und Organisationstechniken

· Methoden und Arten des Informationsaustausches

· Kommunikationsmöglichkeiten im Vergleich

· Differenzierung in der Methodik und Anwendung der Geräte

· Verhalten am Telefon

· Geschäftskorrespondenz inkl. Fax und E-Mail

· Organisationsmittel im fortschrittlichen Anwendungsrahmen

· Terminmanagement für Patienten und Praxis

· Personal- und Arbeitszeitplanung

· Bestandsverwaltung von Medikamenten

· Materialbestellungssystem

· Datenbeschaffungstechnologien

5.
Kommunikation/Rhetorik/Psychologie

· Psychologische und soziologische Grundlagen

· Gesprächsführung in der Praxis

· Rhetorik

· Mitarbeiterführung

· Umgang mit den Patienten

· Grundlagen der Wahrnehmung

· Rollenverhalten in Demonstrationen und Übungen (Erarbeitung von Konflikt​lösungen in kleinen Gruppen)

6.
Ausbildungswesen/Fortbildung/Pädagogik

· Allgemeine Grundlagen der Berufsbildung

· Teamkompetenz

· Assistenz bei der Planung und Durchführung der Ausbildung und Fortbildung von Mitarbeiterinnen

· Grundlagen der Lernpsychologie und Pädagogik

§ 6

Prüfungsgegenstand

(1)
Die Prüfung erfolgt nach Abschluss des ZMV-Aufbaukurses und erstreckt sich auf die in § 5 dieser Fortbildungsordnung genannten Gebiete.

(2)
Die Prüfung richtet sich im Einzelnen nach der ZMV-Prüfungsordnung der Lan​deszahnärzte-kammer Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung.

§ 7

Zeugnis

Bei Vorliegen der in § 2 Nr. 1 bis 2 genannten Voraussetzungen und gegen Nach​weis der Kurszertifikate/Zeugnisse erteilt die Landeszahnärztekammer Baden-Wür​ttemberg der Zahnmedizinischen Verwaltungsassistentin oder dem Zahnmedizini​schen Verwaltungsassistenten ein Zeugnis in deutscher Sprache.

§ 8

Rücknahme der Bezeichnung

(1)
Das Recht zum Führen der Bezeichnung „Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin“ oder „Zahnmedizinischer Verwaltungsassistent“ kann zurückgenommen werden, wenn die erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren.

(2)
Vor der Entscheidung ist die Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin oder der Zahnmedizinische Verwaltungsassistent zu hören.

(3)
Zuständig für das Verfahren ist der Vorstand derjenigen Landeszahnärztekammer, in deren Bereich die Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin oder der Zahnmedizinische Verwaltungsassistent tätig ist. Wird die Berufstätigkeit nicht ausgeübt, so ist der Vorstand derjenigen Landeszahnärztekammer zuständig, die die Anerkennungsurkunde ausgestellt hat.

§ 9

Geltungsbereich

(1)
Diese Fortbildungsordnung gilt für den Bereich der Landeszahnärztekammer Baden-Württem-berg.
(2)
Die vor einer anderen (Landes-) Zahnärztekammer als Zuständige Stelle absolvierten Prüfungen werden anerkannt, soweit sie nach einer dieser Ordnung entsprechenden Fortbildungsordnung abgelegt worden sind.

§ 10

Geschlechtsspezifische Bezeichnung

Alle personenbezogenen Begriffe dieser Fortbildungsordnung werden im jeweiligen Einzelfall im amtlichen Sprachgebrauch in ihrer geschlechtsspezifischen Bezeichnung verwendet.

§ 11

In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten

Diese Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg für die Aufstiegs-Fortbildung von Zahnmedizinischen Fachangestellten zur Zahnmedizini​schen Verwaltungsassistentin und zum Zahnmedizinischen Verwaltungsassistenten tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Zahnärzteblatt Baden-Württemberg in Kraft; gleichzeitig tritt die Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg für die Aufstiegs-Fortbildung von Zahnmedizinischen Fachangestellten zur Zahnmedizinischen Verwaltungsassistentin und zum Zahnmedizinischen Verwaltungsassistenten vom 15. Januar 2004 außer Kraft.
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